
Öffentliche Sitzung der Vollversammlung vom 05. Mai 2021                                            Beschlussseite zu TOP A 20   

Beschluss:

1. Der Oberbürgermeister wird beauftragt und ermächtigt, 

• gegenüber der SWM/MVG eine Nachfolgeregelung zu der aktuellen 
Betrauung Temporäre Notmaßnahme vorzubereiten. 

• Im Europäischen Amtsblatt eine Vorinformation nach Art. 7 Abs. 2 VO 
1370/2007 für eine beabsichtigte Betrauung vorzunehmen. Die 
beabsichtigte Betrauung umfasst den gesamten von der MVG betriebenen 
ÖPNV auf Stadtgebiet und hat eine Laufzeit vom 24.06.2022 bis zum 
31.12.2024. 

• Nach Ablauf des Wartejahres gemäß Art. 7 Abs. 2 VO 1370/2007 die 
Betrauung vorzunehmen. 

2. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. 


